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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 07.09.2022 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 5.1.  Antrag der Fraktionen und Gruppe von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Hagen 
Aktiv & FDP gem. § 6(1) der GeschO des Rates Hier: (Eigenanteile Förderpro-
jekte) Verpflichtende Teilnahme an Sprachförderung für Kinder ab vier Jahre 
außerhalb von Kindertagesstätten 
0587/2022 
 
vertagt 

 

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses: 
 
Herr Reinke weist darauf hin, dass man den vorliegenden Antrag zur Sprachförderung, 
den man in der letzten Sitzung vertagt habe, heute erneut zur Beratung vorliegen habe. 
Er weist auf die Stellungnahme der Verwaltung hin, die mit den Sitzungsunterlagen 
übersandt worden sei.  
 
Herr Goldbach erläutert die Stellungnahme mit dem darin enthaltenen Verfahrensvor-
schlag. Dieser beinhalte, ein Angebot von acht bis zehn Stunden an den vier Familien-
grundschulzentren und der Grundschule Eilpe zu realisieren und später ggf. darauf auf-
zubauen. Die Diskussion auf Landesebene in Bezug auf Förderungsmöglichkeiten 
könne man parallel dazu weiterführen. Aktuell könne man dafür keine Lösung anbieten. 
Wenn der Ausschuss dem Vorschlag so zustimme, werde man das mit der Umsetzung 
starten.      
 
Frau Köppen dankt für die umfangreiche Stellungnahme. Sie betont, dass die Aus-
führungen mit der entwickelten Idee, die Kinder durch niedrigschwellige Angebote im 
Quartier zu erreichen, sie sehr überzeugten. Sie schlage vor, den Vorschlag noch ein-
mal zu beraten.   
 
Herr Reinke schließt sich den Ausführungen von Frau Köppen an. Man habe sich in sei-
ner Fraktion darauf verständigt, dass man in der Sache noch Beratungsbedarf habe.  
 
Herr Schmidt stellt im Namen der CDU-Fraktion den Geschäftsordnungsantrag, den 
Punkt 5.1 zu vertagen.  
 
Herr Reinke lässt über den Antrag auf Vertagung abstimmen.  
 

Beschluss: 
 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, …  
  

1.       … für Kinder außerhalb von Kindertagesstätten ein tragfähiges und nach-
haltig umsetzungsfähiges Konzept in Abstimmung mit den Trägern und 
den Familienzentren zur Einwerbung von Fördermitteln zu entwickeln, 
das für alle Kinder mit Sprachdefiziten in der deutschen Sprache ab ei-
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nem Alter von vier Jahren verpflichtende und ausreichend zeitliche di-
mensionierte sowie sozialraumnahe niederschwellige Sprachkurse vor-
sieht. Dabei sind vor allem die Kinder zu berücksichtigen, die bisher eine 
ein- bis zweistündige Förderung in der Woche erhalten und nicht in einer 
Kita angemeldet sind.  

  
Ziel ist es, allen Kindern bis zur Einschulung ausreichende Sprachkennt-
nisse und altersgerechte Sozialkompetenz zu vermitteln, damit sie dem 
Unterricht in der Grundschule folgen und sich leichter integrieren kön-
nen. Idealerweise sorgt dafür eine verpflichtende und bedarfsgerechte 
Sprachförderung, die das derzeitige Angebot deutlich ausweitet auf bis 
zu 20 Stunden pro Woche. Die Stundenzahl sowie deren Verteilung richtet 
sich nach der konkreten Ausgestaltung und den Volumina der Förderpro-
gramme.  

  
2.        Dabei ist sicherzustellen, dass alle neu in Hagen ankommenden Kinder 

im Alter ab vier Jahren binnen vier Wochen nach Eintrag im Einwohner-
melderegister zur Teilnahme an einem verbindlichen Sprachtest aufge-
fordert werden. Dieser Sprachtest findet spätestens drei Monate nach 
Eintrag im Einwohnermelderegister statt. Spätestens ein Monat danach 
soll das Kind einen sozialraumnahen Platz in einem verpflichtenden 
Sprachkurs erhalten und wahrnehmen.  

  
3.       Der § 126 (3) SchulG NRW wird bei unentschuldigter Nichtteilnahme am 

Sprachtest/Sprachkurs angewendet.    
  

4.        Kinder, die nach einem erneuten Test die erforderlichen Sprachkennt-
nisse nachweisen, sind dann wieder von der Verpflichtung befreit.  

  
5.        … auf Basis dieses Beschlusses Kontakt mit den Verwaltungen der EU, 

des Bundes- sowie des Landes Nordrhein-Westfalen aufzunehmen, um 
spezifische Fördermittel für diesen Leistungsumfang einzuwerben.  

  
6.        Die Umsetzung des Konzepts steht unter dem Vorbehalt entsprechender 

Fördermittel.   
  

7.       Für den Eigenanteil sind bereits Mittel im Umfang von 140.000 Euro im 
Haushalt 2022/2023 eingestellt.  
  

8.       … für die Gremienrunde im September 2022 eine beschlussreife Vorlage 
vorzulegen.   

  
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
CDU 3   
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SPD 2   
Bündnis 90/ Die Grünen    
AfD     
Vertretrer*innen der Ju-
gendhilfe  
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X  Einstimmig vertagt 

 
Dafür: 11 
Dagegen:   0 
Enthaltungen:   0 
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